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l. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet Kalibergbau
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung

GRz 0,9

Grundflachenzahl; hier 0,9
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehr

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)

Offentliche StraRenverkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Strallenbegrenzungslinien
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Flachen fur Versorgungsanlagen

©

Versorgungsflachen Elektrizitat
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB; § 23 BauNVO)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und
Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
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Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von

Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

A
]

0

Flachen gemal der textlichen Festsetzungen
TF 1 (3) und TF 3 mit Bezeichnung; hier A

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsmalle

zur Hohe baulicher Anlagen
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Il. Nachrichtliche Ubernahmen

L]

Anbauverbotzone nach § 23 HStrG

Flachen innerhalb eines
Hauptbetriebsplans nach dem BBergG

lll. Darstellung ohne Normcharakter

Sy

Vermalung in Meter

IV. Darstellung der Plangrundlage
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Flurstick mit Flursticknummer

vorhandenes Gebaude

Teil B: Textliche Festsetzungen

TF 1
(1)

()

(3)

(4)

TF 2

TF 3

Art der baulichen Nutzung

Sondergebiet ,,Kalibergbau*“

Das Sondergebiet ,Kalibergbau“ dient der Annahme, Lagerung und
Aufbereitung von im Zusammenhang mit dem Kalibergbau stehenden
Materialien sowie deren Umschlag einschlieRlich der dafiir erforderlichen
Verkehrsflachen.

Im Sondergebiet sind die folgenden Nutzungen allgemein zulassig:

a) Bahnanlagen;

b) Betriebe und Anlagen zum Transport und Umschlag von Schuttgitern,
Containern;

c) Betriebe und Anlagen zur Annahme und Aufbereitung von Material zur
Haldenabdeckung;

d) Becken zur Rickhaltung von Niederschlagswasser;

e) Lagerhauser, Lagerplatze.

Sozialrdume und -gebaude, wie z.B. Buros, Aufenthaltsraume, Kichen und
Sanitarraume, sind nur innerhalb der mit dem Buchstaben "A" bezeichneten
Flache sowie im SO 4 allgemein zuléssig, im Ubrigen sind sie unzulassig.

Die Betriebe und Anlagen nach den Absatzen 2 und 3 sind nur zulassig, wenn
deren Larmemissionen SO weit begrenzt sind, dass die
Larmemissionskontingente Lgx gemal DIN 45691:2006-12 von 65 dB(A) tags
(6:00-22:00 Uhr) und 50 dB(A) nachts (22:00-6:00 Uhr) nicht Uberschritten
werden. Die Prifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Betriebs oder

der Anlage nach Satz 1 erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO)

Zulassige Nutzungen auf Flachen fiir Versorgungsanlagen

Auf der Flache fur Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung
~Elektrizitat” sind die folgenden Nutzungen allgemein zulassig:

a) Trafostationen und Schaltanlagen;

b) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Bedingte Festsetzung

Die bauliche und sonstige Nutzung der mit dem Buchstaben "B" bezeichneten
Flache ist erst zulassig, wenn die Mallnahme A 3 "Herstellung/Optimierung
Ersatzhabitat fir den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling" gemaf
Umweltbericht funktionsfahig hergestellt wurde und die zustandige
Naturschutzbehoérde das schriftlich bestatigt hat.

(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

TF 4

TF 5

TF 6

TF 7

IV.

TF 8
(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

TF9

TF 10

VL.

MaR der baulichen Nutzung

Hoéhe baulicher Anlagen
Die maximal zuldssige Hohe der Oberkante baulicher Anlagen wird wie folgt
festgesetzt:

Gebiet Hoéhenbezugspunkt Maximal zulassige
im DHHN 2016 Hohe der Oberkante

baulicher Anlagen Uber
dem Hdhenbezugspunkt

SO 1 237,0 m Uber NHN 25,0m

SO 2 231,0 m Uber NHN 250m

SO 3 262,0 m Uber NHN 250m

SO 4 231,0 m Uber NHN 10,0 m

Flache fur Versor- 275,0 m iber NHN 10,0 m

gungsanlagen
"Elektrizitat"

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und 18 Abs. 1 BauNVQ)

Uberschreitung der Héhe baulicher Anlagen

Die festgesetzte maximal zuldssige Hohe baulicher Anlagen darf im
festgesetzten = Sondergebiet  ,Kalibergbau“  ausnahmsweise  durch
Schornsteine bis auf eine Hohe von 40,0 m Uber dem jeweiligen

Hohenbezugspunkt gemal TF 4 Uberschritten werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 31 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO)

Zulassige Grundflache
Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflachenzahl (GRZ) darf nicht

durch die in § 19 Abs. 5 BauNVO genannten Anlagen Uberschritten werden.
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 5 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksflichen

Zulassige Anlagen auf nicht liberbaubaren Grundstiicksflachen

Innerhalb der als ,Anbauverbotszone“ markierten Flachen sind
ausnahmsweise  Aufschittungen und  Abgrabungen, Zuwegungen,
Bahnanlagen sowie Einfriedungen zulassig. Nicht von Satz 1 erfasste

bauliche Anlagen sind innerhalb der ,Anbauverbotszone® unzulassig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Flachen und MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Innerhalb der in der Planzeichnung mit den Buchstaben a, b und c
bezeichneten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen  ist durch die Anpflanzungen eine lineare,
mindestens dreireihige Hecke in einer Breite von mindestens 5,00 m
herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Es sind ausschliel3lich Gehdlzarten
gemal} der festgesetzten Pflanzliste A (Mindestpflanzqualitat 2-3x verpflanzt,
ohne Ballen, Héhe 60-80 cm) zu verwenden. Die Anpflanzungen sind
reihenweise mit einem Pflanzabstand innerhalb einer Reihe von maximal 1,5
m und einer Pflanzdichte von mindestens einer Pflanze pro 1 m?
vorzunehmen.

Innerhalb der in der Planzeichnung mit den Buchstaben a und b bezeichneten
Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sind zusatzlich zu den nach Abs. 1 erforderlichen
Anpflanzungen mindestens 35 Baume (Mindestqualitdt Stammumfang 16-18
cm, 3x verpflanzt) gemal der festgesetzten Pflanzliste B anzupflanzen. Die
Anpflanzungen nach Satz 1 sind mit einem Pflanzabstand von mindestens 10
und maximal 12 Metern vorzunehmen.

Innerhalb der in der Planzeichnung mit den Buchstaben a, b und c
bezeichneten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen ist unbeschadet der Absatze 1 und 2 eine
Rasenansaat vorzunehmen.

Innerhalb der in der Planzeichnung mit den Buchstaben d und e bezeichneten
Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen ist in einem Umfang von insgesamt mindestens 24.200 m? auf
kiinstlich hergestellten Boschungen eine Ansaat mit fur trockene bis frische
Lagen sowie sonnige bis halbschattige Standorte geeignetem Saatgut
vorzunehmen. Auf mindestens 30% dieser Flachen ist ein Oberbodenauftrag
von mindestens 5 cm und maximal 15 cm Uber der Oberflache der kinstlich
hergestellten Boschung vorzunehmen. Der Oberbodenautrag nach Satz 2 soll
vorwiegend im Bereich der Boschungsfiulie erfolgen.

Die Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen dirfen durch Zufahrten ausnahmsweise Uberbaut werden. Die
Anforderungen der Absatze 1 und 2 bleiben unberthrt, von der Anforderung
nach Absatz 3 kann im notwendigen Umfang eine Ausnahme erteilt werden.

Innerhalb der mit dem Buchstaben d bezeichneten Flachen zum Anppflanzen
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind die im Zeitpunkt
des Satzungsbeschlusses vorhandenen Schotterwege in einem Umfang von
mindestens 2.000 m? zu entsiegeln. Die Entsiegelung erfolgt durch eine
Aushebung der Schotterschicht und eine Verflllung von Oberboden in einer
Machtigkeit von mindestens 20 cm bis maximal 30 cm.

Pflanzliste A

Deutscher Name Lateinischer Name
Schlehe

Gewdhnlicher Schneeball
Gewohnliches Pfaffenhiitchen
Gewohnliche Traubenkirsche
Faulbaum

Blutroter Hartriegel
Purgier-Kreuzdorn

Gemeine Hasel

Hundsrose

Schwarzer Holunder
Eingriffeliger Weilldorn
Zweigriffeliger Weilldorn

Prunus spinosa
Viburnum opulus
Euonymus europaeus
Prunus padus
Rhamnus frangula
Cornus sanguinea
Rhamnus cathartica
Corylus avellana
Rosa canina
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata

Pflanzliste B

Deutscher Name Lateinischer Name

Stieleiche Quercus robur
Bergahorn Acer pseudoplatanus
Feld-Ahorn Acer campestre
Winter-Linde Tilia cordata

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB)

Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Die nicht Gberbauten Anteile der in der Planzeichnung festgesetzten Flachen
fur Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung "Elektrizitat", mindestens

jedoch 20 % dieser Flachen, sind als Wald zu erhalten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB)

Verwendung von wasser- und lufturchlassigen Belagen

Im festgesetzten Sondergebiet ,Kalibergbau“ sind die Befestigungen von
Mitarbeiterstellplatzen und Zuwegungen in wasser- und luftdurchlassigem
Aufbau herzustellen. Die Wasser- und Luftdurchlassigkeit wesentlich
mindernde Befestigungen sind unzulassig, soweit sie nicht zur Herstellung der
Verkehrssicherheit oder aufgrund anderer &ffentlich-rechtlicher Vorschriften
erforderlich sind.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Nachrichtliche Ubernahmen

Anbauverbotszone
Innerhalb des Plangebiets verlauft eine Anbauverbotszone nach § 23 Abs. 1
HStrG.

Bergrecht
Teile des Plangebiets befinden sich innerhalb eines Hauptbetriebsplans nach
dem BBergG.

Hinweise ohne Normcharakter

Stadtebaulicher Vertrag
Zu diesem Bebauungsplan gehort ein stadtebaulicher Vertrag.

Hessisches Waldgesetz
Auf die Regelungen des Hessischen Landeswaldgesetzes, insbesondere zur
Waldumwandlung, in der jeweils aktuellen Fassung wird hingewiesen.

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 "Bimbacher Feld" wurde durch die
Gemeindevertretung am 02.05.2022 beschlossen. Die ortslibliche Bekanntmachung
ist am 03.05.2022 erfolgt.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

2. Beteiligung der Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange

Die Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung beruthrt

werden kann, sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 08.12.2023 frihzeitig

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die férmliche Beteiligung nach §4 Abs.2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom
. .2024.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

3. Beteiligung der Offentlichkeit

Die frihzeitige Blrgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom 04.12.2023
bis zum 19.01.2024 durchgeflihrt worden.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung und Umweltbericht sowie den nach
Einschatzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen und Informationen wurden in der Zeit vom _ . . bis zum
.. nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veroffentlicht.

Die Veroffentlichung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der
Veroffentlichungsfrist von jedermann vorgebracht werden kénnen,am . . im
amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde ROderland ortsublich bekanntgemacht
worden. Die beteiligten Trager Ooffentlicher Belange sind von der Auslegung
benachrichtigt worden.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

4. Satzungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Philippsthal hat nach Prifung der
Stellungnahmen und Abwagung der offentlichen und privaten Belange den
Bebauungsplan in ihrer Sitzung am als Satzung beschlossen. Die
Begrindung und der Umweltbericht wurden gebilligt.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

5. Ausfertigung

Der Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal,
aufgestellt auf der Grundlage des Baugesetzbuchs in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), der
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom November 2017
(BGBI. | S. 3786) sowie der Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI.
1991 | S. 58), jeweils in der aktuellen Fassung, wird hiermit ausgefertigt.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans mit dem des
Satzungsbeschlusses vom Ubereinstimmt.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

6. Inkrafttreten

Der Beschluss Uber den Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" sowie die Stelle, bei
der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am
bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung
sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.2 BauGB) hingewiesen worden. Mit der
Bekanntmachung wird der Bebauungsplan wirksam.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

7. Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Bebauungsplans Nr. 30
"Bimbacher Feld" ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplans nicht geltend gemacht worden.

Philippsthal, den

Blrgermeister (Stempel)

Wesentliche Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. |
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 394) geandert worden ist.

e Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

e Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geéndert worden ist.

Ubersichtkarte zur Lage des Bebauungsplans
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Kartengrundlage: DTK 25

Bebauungsplan Nr. 30
,Bimbacher Feld*

der Gemeinde Philippsthal

Stand: 11. August 2025, Entwurf
Mafstab: 1 : 1.000
Gemarkung/Flur: Philippsthal, Fluren 8, 9, 11

Kartengrundlage: Lageplan Rebo Consult 2024-03-25

Bearbeitung durch:
Plan und Recht GmbH
PLANS - Bauleitplanung - Entwicklungsplanung - Regionalplanung -
Lg El Oderberger StralRe 40
RECHT 10435 Berlin-Prenzlauer Berg
Tel.: 030 — 440 24 555



AutoCAD SHX Text
Bimbacher Weg

AutoCAD SHX Text
Schafwiese

AutoCAD SHX Text
Ulster-

AutoCAD SHX Text
Rain

AutoCAD SHX Text
Bimbacher

AutoCAD SHX Text
wiese

AutoCAD SHX Text
Rain

AutoCAD SHX Text
Bimbacher

AutoCAD SHX Text
Wiesen

AutoCAD SHX Text
Karoth

AutoCAD SHX Text
Bimbacher

AutoCAD SHX Text
Auf dem

AutoCAD SHX Text
Feld

AutoCAD SHX Text
Ulster

AutoCAD SHX Text
Gemarkung Philippsthal Flur 8

AutoCAD SHX Text
9


	Pläne und Ansichten
	PlanZ


